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Gastwirtschaftsreglement
Der Gemeinderat Gossau erlässt gestützt auf Art. 5 des Gemeindegesetzes vom
23. August 1979 und Art. 41 lit. a) Gemeindeordnung vom 13. Juni 1976 sowie
gestützt auf Art. 6 des Gastwirtschaftsgesetzes vom 26. November 1995 als Re -
glement:

Art. 1

Zweck
Dieses Reglement ordnet den Vollzug der Gastwirtschaftsgesetzgebung in der
Stadt Gossau.

Art. 2
Ausnahmen von der Schliessungszeit; Samstag/Sonntag
An Samstagen und Sonntagen beginnt die Schliessungszeit um 01.00 Uhr.

Art. 3

Ausnahmen von der Schliessungszeit; Verkürzung
Die Schliessungszeit beginnt an folgenden wiederkehrenden Veranstaltungen um
02.00 Uhr:

a) Wehrmännerentlassung;
b) Bürgerversammlungen der Politischen Gemeinde und der Schul- und Kirchge -

meinden;

c) Fasnachtssonntag;
d) Klaus- und Maimarkttage.

Art. 4
Ausnahmen von der Schliessungszeit; Aufhebung
Die Schliessungszeit wird für folgende wiederkehrende Veranstaltungen aufgeho-

ben:
a) Schmutziger Donnerstag;
b) Fasnachtssamstag;

c) Fasnachtsmontag;
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d) 1. August;
e) Silvester.

Art. 5
Zwingende Schliessungszeit
Bewilligungen für die Aufhebung und Verkürzung der Schliessungszeit gelten an

folgenden Tagen nicht:
a) Karfreitag und am Vortag;
b) Ostersonntag;

c) Pfingstsonntag;
d) Bettag und am Vortag;
e) 24. und 25. Dezember.

Art. 6
In-Kraft-Treten
Der Gemeinderat setzt dieses Reglement nach der Genehmigung durch das Kant.
Volkswirtschaftsdepartement in Kraft.

Gossau, 3. Juli 1996

Gemeinderat Gossau

Johann C. Krapf
Gemeindammann

Toni Inauen
Gemeinderatsschreiber



4

Vom Gemeinderat erlassen am 3. Juli 1996.

Dem fakultativen Referendum unterstellt vom 3. August bis 2. September 1996.

Vom Kant. Volkswirtschaftsdepartement genehmigt am 13. September 1996.

Vom Gemeinderat in Kraft gesetzt auf 1. Oktober 1996.

Dieser Neudruck verwendet die Begriffe der Gemeindeordnung der Stadt Gossau,
welche ab 1.1.2001 in Kraft ist. Im Neudruck sind die männliche und die weibliche
Schreibweise sowie die neue Rechtschreibung berücksichtigt.


